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Bei Teilzeitkräften gibt es in NRW keine "Bagatellgrenze". Sie werden ab der ersten Stunde
anteilmäßig bezahlt.

Bei Vollzeitkräften gibt es hingegen die Grenze von 4 Stunden und man wird nur für
Überstunden bezahlt (Also nur etwas mehr als die Hälfte des Geldes, welches eine Teilzeitkraft
bekommt.)

1https://www.lehrerforen.de/thread/66781-teilzeitkonzepte-und-vertretungsunterricht/?postID=845007#post845007

https://www.lehrerforen.de/thread/66781-teilzeitkonzepte-und-vertretungsunterricht/?postID=845007#post845007

